
 

 

 

GESCHÄFTSBERICHT 2024 
 

der Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) 
 
 

 
 

Energieversorgung Blumenstein AG (EVB)  
info@ev-blumenstein.ch · www.ev-blumenstein.ch 
c/o NetZulg AG · Bernstrasse 138 · 3613 Steffisburg  



  Seite 2 

JAHRESBERICHT 2024 
 

Der Strommarkt Schweiz im Wandel 
 
Geschätzte Kundinnen und Kunden 
 
Im Geschäftsjahr 2024 hat die Energie Blumenstein AG (EVB) infolge wiederum leicht sinken-
der Absatzzahlen und hohen notwendigen Investitionen ein negatives Betriebsergebnis und 
somit einen leichten Verlust erzielt. Die EVB wird jedoch auch in Zukunft mit den markanten 
Gesetzesänderungen weiterhin mit grossem Engagement bemüht sein, die Grundversorgung 
mit Strom in ihrem Netzgebiet zu angemessenen Preisen jederzeit gewährleisten zu können. 
 
Der Strommarkt mit markanten Gesetzesrevisionen in der Stromversorgungs- und Energie-
gesetzgebung wird eine grosse Herausforderung 
Das Schweizer Stimmvolk hat am 9. Juni 2024 das Bundesgesetz über eine sichere Stromver-
sorgung mit erneuerbaren Energien angenommen. Den Vollzug der neuen Regelungen hat der 
Bundesrat am 20. November 2024 in verschiedenen Verordnungen präzisiert. Um der Strom-
branche genügend Zeit für die Umsetzung gewisser Massnahmen zu geben, setzt er die Ge-
setzesänderungen und die Verordnungen gestaffelt per 01.01.2025 bzw. 01.01.2026 in Kraft.  
Das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien beinhaltet 
Teilrevisionen des Energiegesetzes, des Stromversorgungsgesetzes sowie Anpassungen im 
Raumplanungs- und Waldgesetz. Es regelt die Weiterführung der Förderung für die erneuer-
baren Energien, führt Elemente zur Versorgungssicherheit wie die obligatorische Wasserkraft-
reserve ein und enthält Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. 
 
Vorschau auf einige wesentliche Neuerungen  
Ich beschränke mich auf die Vorschau einiger weniger Neuerungen ab 2025/26. Die EVB wird 
im Laufe des Jahres 2025 weitere detaillierte Informationen veröffentlichen. 
 
Netztarife: Bei der Netztarifierung geht es darum, durch eine kostenorientiertere Tarifierung 
die Verursachergerechtigkeit in der Anlastung der Netznutzungskosten zu stärken. Hierdurch 
ergeben sich für flexible Endverbraucherinnen und Endverbraucher stärkere Anreize, ihren 
Strombezug an der Netzbelastung auszurichten und damit das Stromnetz zu entlasten. 
Schliesslich können durch weniger verbrauchsabhängige Netznutzungsentgelte den Eigenver-
brauchern ihre verursachten Netzkosten besser angelastet werden. Mittel bis langfristig kön-
nen über flexiblere Netznutzungsentgelte zukünftige Netzausbaukosten reduziert werden. 
 
Um die Verursachergerechtigkeit zu verstärken und die geforderten systemischen Anreize zu 
setzen, soll vor allem die Einführung und Verbreitung von dynamischen Netztarifen gefördert 
werden. Indem diese Tarife zeitlich variabel sind und auf die aktuelle Knappheit des Netzes 
eingehen, können sie die Netzbelastung besser steuern als fixe Tarife. Somit geben dynami-
sche Netztarife geeignetere Signale zur Netznutzung und können somit den Netzausbaubedarf 
verringern. 
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Messwesen: Der Gesetzgeber sprach sich gegen eine Marktöffnung im Bereich des Messwe-
sens aus. Damit bleiben die Netzbetreiber in ihrem Netzgebiet allein für das Messwesen zu-
ständig. Die neuen Gesetzesvorgaben sehen indes eine transparentere Anlastung der Mess-
kosten vor, eine Solidarisierung in den Netzkosten ist nicht mehr erlaubt. Namentlich sind die 
Netzbetreiber gehalten, auf der Grundlage ihrer anrechenbaren Messkosten verursacherge-
rechte Messtarife festzulegen und diese zu veröffentlichen. Das Messentgelt fällt pro Mess-
punkt an und ist in der Rechnungsstellung gesondert vom Netznutzungsentgelt auszuweisen. 

 
Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) ermöglichen eine lokale Vermarktung der selbst er-
zeugten Elektrizität über das öffentliche Netz innerhalb eines Quartiers oder auch einer Ge-
meinde. Dadurch kann bspw. eine bessere Nutzung der vorhandenen (Dach-) Flächen für Pho-
tovoltaik erfolgen.  
 
Teilnahmebedingungen: An einer LEG können sich Prosumer, Speicherbetreiber, «normale» 
Endverbraucher und Erzeuger beteiligen, wenn sie örtlich nahe beieinander und auf der glei-
chen Netzebene eines Verteilnetzbetreibers angeschlossen sind. Die Teilnahme an mehreren 
LEG ist indes ausgeschlossen. Eine LEG kann einen oder auch mehrere Zusammenschlüsse zum 
Eigenverbrauch (ZEV) als Teilnehmer beinhalten. Ausserdem dürfen auch Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen, wie die EVB, Erzeugungsanlagen oder Speicher in eine LEG einbringen 
und so an der Gemeinschaft teilhaben. Jeder Teilnehmer muss mit einem intelligenten Mess-
system ausgerüstet sein. Um das Näheprinzip («örtlich nahe beieinander») in einer LEG um-
zusetzen, wird die Netznutzung auf die Netzebene 7 und 5 beschränkt (mithin auf Netzebenen 
bis 36 kV). Die LEG-Mitglieder müssen sich auf einer Netzebene und beim gleichen Netzbetrei-
ber befinden, d.h. es kann LEGs auf der Netzebene 5 oder 7 geben bzw. auf der Netzebene 7 
unter Mitbenutzung der Netzebene 5. LEG-Konstellationen mit Teilnehmern, die auf mehr als 
einer Netzebene angeschlossen sind, sind schon vom Gesetz her ausgeschlossen. Räumlich 
kann sich eine LEG maximal über eine Gemeinde ausdehnen (Art. 17d Abs.3 StromVG), wobei 
alle Teilnehmer der LEG sich in derselben Gemeinde befinden müssen. Gemeindeübergrei-
fende LEG sind ausgeschlossen, auch wenn ein Netzbetreiber mehrere Gemeinden versorgt. 
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Die gesetzliche Regelung ergibt somit aufgrund unterschiedlicher Gemeindegrössen auch  
unterschiedlich grosse LEGs. Um die Gründung von LEGs zu erleichtern, soll die Anlagenleis-
tung aller teilnehmenden Produktionsanlagen nur 5% der Anschlussleistung der LEG-Mitglie-
der betragen. Der innerhalb einer LEG selbst erzeugte Strom soll möglichst innerhalb der LEG 
abgesetzt werden. Werden die teilnehmenden Stromerzeugungsanlagen auch für den Eigen-
verbrauch genutzt, so zählt nur die nicht im Rahmen des Eigenverbrauchs bereits (eigen)  
verbrauchte Elektrizität als selbst erzeugte Elektrizität. Die innerhalb einer LEG gehandelte 
Elektrizität (interner Strom) gilt als selbst erzeugt, wenn er die Produktionsmenge abzüglich 
des Eigenverbrauchs nicht übersteigt. Diese Elektrizität profitiert von einem reduzierten Netz- 
nutzungsentgelt. 
 
Im Weiteren soll der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden, insbeson-
dere die Förderung von Solar-, Wind-, Wasser- und Biomasseenergie: Es werden verstärkt  
finanzielle Anreize wie Investitionsbeiträge und Einspeisevergütungen für den Bau neuer  
Anlagen bereitgestellt. Ferner sollen die Bewilligungsverfahren für die Errichtung von  
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien beschleunigt und vereinfacht werden. Gesetzlich 
werden jedoch auch Effizienzvorgaben vorgeschrieben, d.h. es werden strengere Vorschriften 
zur Energieeffizienz eingeführt, um den Energieverbrauch massiv zu reduzieren und es gibt 
verstärkte Förderprogramme für energieeffiziente Technologien und Gebäudesanierungen. 
 
Dank an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der EVB und an den Gemeinderat 
Der NetZulg AG, Steffisburg, welche die Geschäftsführung der EVB im Mandat durch Thomas 
Gander und Reto Heini betreut, gebührt für die stets pflichtbewusste und umsichtige Arbeit 
ein grosses Dankeschön. 
Der Alleinaktionärin der EVB, der Gemeinde Blumenstein, insbesondere dem Gemeinderat als 
Aktionärsvertreter, möchte ich für die angenehme und vertrauens-volle Zusammenarbeit bes-
tens danken. 
 
 

 
Hansueli Bircher 
Verwaltungsratspräsident 
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GESCHÄFTSJAHR 2024 
 
Der Energiemarkt beruhigte sich weiterhin, was jedoch nicht bedeutete, dass es in der Ener-
giebranche ruhiger wurde. Der vom Volk bestätigte Mantelerlass führte nun zu vielen Verän-
derungen im Zusammenhang mit der Produktion und Verteilung der elektrischen Energie. Die 
ersten Verordnungen aufgrund der neuen Gesetze sind erst Ende November 2024 freigegeben 
worden und werden in der Umsetzung noch einige Zeit beanspruchen. 
 
Stark prägend war das Jahr durch den weiterhin starken Zubau von Photovoltaik-Anlagen.  
Dieser Effekt verursachte zusammen mit den Effizienzsteigerungen durch den hohen Strom-
tarif bei den Endkunden zu einer erneut starken Reduktion des geplanten Strombezuges ab 
dem Verteilnetz. Die Auswirkungen sind Mindereinnahmen beim Netznutzungsentgelt sowie 
höhere Energieeinkaufskosten durch die unvorhersehbaren Einflüsse der Photovoltaikanla-
gen. Es musste Energie zu tiefen Preisen an den Strommarkt zurückverkauft werden, welche 
vorher durch die Abnahmepflicht beim Produzenten zu hohen Preisen abgekauft wurde. 
 
Erneut fand unter der Führung der Wasserversorgung Blumenstein bzw. der Einwohnerge-
meinde Blumenstein die Projektkoordination der verschiedenen Infrastrukturanbieter statt. 
 
Die 13. Generalversammlung konnte ordnungsgemäss am 20. Juni 2024 durchgeführt werden.  
 
An fünf Verwaltungsratssitzungen sind diverse Geschäfte geprüft und genehmigt worden. 
Wichtige Themen waren weiterhin die Entwicklung der Energiepreise und deren Auswirkun-
gen auf die Energiebeschaffung und die Endkundenpreise 2025. Auch die Überprüfung der 
Netzstrategie sowie der Risikobeurteilung wurde wie in den letzten Jahren vorgenommen.  
 
Der Personalbestand der Energieversorgung Blumenstein AG per Ende Dezember 2024 belief 
sich auf eine Teilzeitangestellte für die Zählerablesung. Einen grossen Dank an Christine Seiler, 
welche in schwierigen Zeiten und bei jedem Wetter ihre Arbeit bewältigte. Per Ende Septem-
ber 2024 beendete Christian Perren seine Funktion als Ableser bei der EVB AG. Wir bedanken 
uns auch bei Christian Perren für den in den letzten Jahren erbrachten Einsatz in den Diensten 
der Energieversorgung Blumenstein AG. Aufgrund der Smart Meter-Umstellung und der dar-
aus nicht mehr nötigen Vorort-Ablesungen wurde diese Stelle nicht mehr besetzt.  
 
Ein weiterer Wechsel fand in der Geschäftsleitung statt. Reto Heini übernahm die Funktion als 
stellvertretender Geschäftsführer, bzw. Finanzverantwortlicher ab 15. August 2024 von  
Andreas Küenzi. Wir danken Andreas Küenzi für seinen jahrelangen Einsatz für das Wohlerge-
hen der EVB AG und wünschen Ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg.  
 
Ein grosses Dankeschön geht an alle Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung Blumenstein. 
Insbesondere danken wir Franziska Bühler für ihre Unterstützung während dem ganzen Jahr. 
 
Wir bedanken uns im Speziellen bei der Einzelaktionärin für das entgegengebrachte  
Vertrauen, beim Verwaltungsrat sowie bei den Zählerablesern für die gute Zusammenarbeit. 
 

 
 
 

Thomas Gander 
Geschäftsführer  
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STROMEINKAUF 

Gesamtbetrachtung 

Für das Versorgungsnetz Blumenstein ergab sich ein Gesamtenergiebezug von 4'988'572 kWh 
(Vorjahr 5'143'810 kWh; - 3,02 %). 
 

 
 

Energiemarkt 

Über den Jahreswechsel 2023/2024 resultierte erneut eine spürbare Preissenkung der ver-
schiedenen Marktprodukte. Dies ist jeweils das Resultat verschiedener Faktoren wie Zubau-
planung von neuen Produktionsanlagen in den einzelnen europäischen Ländern sowie der ge-
planten Verfügbarkeit der bisherigen Kraftwerke.  

Die Zunahme von volatiler Stromproduktion durch Photovoltaik innerhalb des Stromnetzes 
von Blumenstein verursacht eine Verschiebung der planbaren langfristigen Beschaffung hin 
zur kurzfristigen bzw. vortäglichen Beschaffung von Energie.  

  

4’034’777 kWh

50’225 kWh

134’943 kWh

387’704 kWh

316’565 kWh

64’358 kWh

903’570 kWh

Einspeisung ins Stromnetz Markt

Wasserkraft

PV-Anlagen EVB

PV-Anlagen mit HKN

PV-Anlagen ohne HKN

PV-Anlagen KEV
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Eigenproduktion 

Die PV-Anlagen der EVB produzierten im gesamten Jahr 134'943 kWh (Vorjahr 186'327 kWh). 
Der Rückgang ist durch den Verkauf der PV-Anlage Allmendstrasse 10 an die Liegenschaftsei-
gentümerin Burgergemeinde Blumenstein zu begründen. Auch die Sonnenscheindauer war im 
Jahr 2024 unterdurchschnittlich. 
 
Produktion in Blumenstein 

Der wiederum starke Anstieg der Stromproduktion sowie der Rücklieferung ins Netz Blumen-
stein durch Photovoltaikanlagen infolge Zubaus von Neuanlagen hat weiterhin einen grossen 
Einfluss auf den Endkunden-Energiepreis sowie auf die Netzinfrastruktur.  
Im Jahr 2024 wurde den Produzenten ein Rücklieferpreis von 19 Rp./kWh bezahlt.  
 

 

  

85 Anlagen 
 
 1'753 kWp 



  Seite 8 

STROMVERKAUF 

Energie 

Der Gesamtabsatz betrug 4'771'740 kWh und sank somit um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr. 
Dieser Rückgang ist erneut auf die gestiegenen Stromtarife zurückzuführen. Daraus resultie-
rende Energieeffizienzmassnahmen sowie Einsparungen durch die Endkunden führten zu die-
sem Ergebnis.  
 
Insgesamt konnte in Blumenstein 81,4 % der benötigten Energie aus erneuerbarer Energie-
produktion aus der Schweiz bezogen werden. 
 
Folgende Tabelle zeigt den Elektrizitätsabsatz in Blumenstein über die letzten Jahre.  
 

 
 
Netzdurchleitung 

Die an unsere Kunden durchgeleitete Strommenge durch die Netze betrug im Jahre 2024 total 
5'055'463 kWh. Dies ist ein Rückgang um 3,1 %. 
Dieser Rückgang wirkt sich auf die Kostenrechnung der Netzinfrastruktur aus.  
 
 
Dienstleistungsangebot 

Mit dem Einführen der Smart Meter-Technologie kann die Energieversorgung Blumenstein AG 
neu auch ein Produkt zur Förderung des Eigenverbrauchs von Photovoltaikanlagen anbieten. 
Diese kostengünstige und einfache Lösung auf der Basis Praxismodell VNB und unter dem  
Namen DachStrom EVB ist vor allem in Liegenschaften mit mehreren Parteien anwendbar. 
Das Produkt konnte bei den ersten Liegenschaften erfolgreich und effizient umgesetzt wer-
den. 
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INFRASTRUKTUR 

Anlagen 

Im Anlagenbau und Werkleitungsersatz wurde aufgrund der hohen Energietarife der Schwer-
punkt auf das Messwesen gelegt.  
 
Der Einbau von Smart-Meter konnte soweit vorgenommen werden, dass bis Ende Jahr 356 
bzw. 44 % der bestehenden Zähler ausgewechselt wurden. Die Lastgangdaten können nun 
über das Kundencenter auf der Webseite der EVB AG durch die Kundschaft abgerufen werden. 
 
Als langjähriges Projekt konnte der Ersatz der Anschlusskästen durch Verteilkästen abge-
schlossen werden. Gestartet wurde während des Jahresmit dem Umbau der Strassenbeleuch-
tung auf LED-Technologie. 
 
Der Betrieb und Unterhalt im elektrischen Netz der Energieversorgung Blumenstein AG er-
folgte vorschriftsgemäss und ohne Zwischenfälle.  
 
 
Störungen 

Im Verteilnetz der Energieversorgung Blumenstein AG wurden zwei Ausfälle verzeichnet.  
Am 18. Februar fiel das gesamte Netz für 57 Minuten aus. Am 2. Dezember lag der Ausfall des 
gesamten Netzes bei 8 Minuten. Beide Ausfälle wurden durch Störungen im Vorliegernetz 
BKW ausgelöst. 
 
Weitere Spannungseinbrüche aufgrund von Unterbrüchen im vorliegenden Stromnetz waren 
immer wieder spürbar und leider nicht vermeidbar.  
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JAHRESRECHNUNG 2024 

 
FINANZBERICHT 
 
Erfolgsrechnung 

Die EVB AG schliesst das 14. Geschäftsjahr mit einem Verlust von CHF -77'449.63 ab.  
Der Gesamtumsatz verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 8,2 % auf CHF 1'814'280.69. 
Dieser Rückgang ist auf den geringeren Elektrizitätsabsatz im Vergleich zum Vorjahr zurückzu-
führen.  
Aufgrund der höheren Kosten für die Strombeschaffung stieg der Material- und Warenauf-
wand etwas leicht an. Mit CHF 1'666'930.69 erhöhte sich dieser um 1,5 %. Trotz dieser Ent-
wicklungen resultierte ein Bruttogewinn von CHF 147'350.00 (Vorjahr CHF 333'465.36). 
Der Personalaufwand und der übrige betriebliche Aufwand entsprechen dem Budget.  
Der Abschreibungsaufwand wurde unverändert nach betriebswirtschaftlichen Vorgaben vor-
genommen und erhöhte sich aufgrund der Investitionen mit dem Smart-Meter Rollout leicht. 
 
Bilanz/Investitionen 

Die Bilanzsumme per 31.12.2024 beläuft sich auf CHF 3'897'574.64 und reduzierte sich damit 
um 5,8 %. Das Umlaufvermögen verringerte sich um 9,8 % und das Anlagevermögen um 3,0 %. 
Infolge des Jahresverlusts reduzierte sich das Eigenkapital um 3,9 %. Die Eigenkapitalquote 
beträgt 85,9 %. 
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Revisionsbericht  
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ORGANE UND MITARBEITER 

 
 
Organe per 31.12.2024 
 

Bircher Hansueli Präsident des Verwaltungsrates 

Peter Werner Vizepräsident des Verwaltungsrates 

Wyss Michael Mitglied des Verwaltungsrates 

  

Gander Thomas Geschäftsführer 

Heini Reto stellvertretender Geschäftsführer 

  

BDO AG Revisionsstelle 

  

Einwohnergemeinde Blumenstein Einzelaktionärin  

  

  
Mitarbeitende per 31.12.2024 
  

Seiler Christine 
 

Zählerableserin 
 

 

 


